
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Stand der Umsetzung der KFA-Strukturreform 
 
 
Finanzminister Dr. Schäfer hat gestern der Presse ein erstes Maßnahmepaket 
zur Umsetzung einer umfassenden Strukturreform des Hessischen Kommuna-
lenfinanzausgleichs vorgelegt. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach der Übergabe des Abschlussberichts der noch vom ehemaligen hessischen Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch eingesetzten Mediatorengruppe für eine KFA-
Strukturreform im Oktober 2011, hatte sich im November 2011 die Facharbeitsgruppe 
KFA-Strukturreform konstituiert. Seitdem hat die Facharbeitsgruppe elfmal Mal getagt. 
Ihre inhaltliche Arbeit ist in zentralen Fragestellungen zwischenzeitlich sehr weit fort-
geschritten. Dabei hat sich herausgestellt, dass aufgrund der unterschiedlichen Aus-
wirkungen der im Rahmen des Gesamtpakets untersuchten Einzelmaßnahmen und 
der unterschiedlichen Interessenlagen, sowohl innerhalb der jeweiligen kommunalen 
Gebietskörperschaftsgruppe als auch zwischen den unterschiedlichen Gebietskörper-
schaftsgruppen, eine gemeinsam getragene Position für eine grundlegende KFA-
Strukturreform nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund bestand in der Facharbeits-
gruppe Einvernehmen, dass nur diejenigen Elemente aus dem Reformpaket umge-
setzt werden sollen, für die eine hohe Konsenschance besteht. 
 
Nach den gestern vom hessischen Finanzminister der Presse vorgetragenen Vorstel-
lungen soll noch in dieser Legislaturperiode eine parlamentarische Beratung und Be-
schlussfassung über ein erstes Maßnahmepaket erfolgen. Im Rahmen dieses Maß-
nahmepakets sind folgende vier Schritte zur Reform des Kommunalen Finanzaus-
gleichs ab 2014 vorgesehen: 
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1. Berücksichtigung des demografischen Wandels in Form von Einwohner-

Rückgängen durch Einbau eines demografischen Faktors. 
 
2. Abmilderung der Folgen von Einwohnerrückgang, indem bei Unterschreitung 

bestimmter Schwellenwerte die Zuweisungen aus dem KFA in der Regel noch 
zwei Jahre in alter Höhe fortgeführt werden. 

 
3. Stärkere Förderung für ländliche Mittelzentren. 
 
4. Zusätzliche Investitionsstrukturförderung für den ländlichen Raum. 

 
 
Weitere Informationen zu diesen vier Reformschritten bitten wir der beigefügten Pres-
se-Information des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.11.2012 zu ent-
nehmen. 
 
Der Hessische Landkreistag wird prüfen, ob und inwieweit diese vier Reformschritte 
von ihm mitgetragen werden können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Bernd Sperzel  
Referatsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 










